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Aufgrund des $ 4 und des $ 24 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird
nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.09.2003 folgende Satzung über die
Entschädigung in Ehrenämtern für die Gemeinde Bekdorf erlassen:

s 1
B ü rge rm eiste ri n/B ü rge rm eiste r

( I ) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Entschädigungs-
verordnung eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung.

Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister werden besonders erstattet:

l. Bei Benutzung eines Wohnraumes fi.ir dienstliche Zwecke die zusätzlichen
Aufwendungen für dessen Heizung, Beleuchtung und Reinigung ein Betrag von
monatl ich 21.00 €.

2. fiir die dienstliche Benutzung eines privaten Fernsprechers ein Betrag von
monatl ich 12.00 €.

3. für die dienstliche Benutzung eines privaten Fahrzeuges ein Betrag von
monatlich 22.50 €.

Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters
wird nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der Bürgermeisterin
oder des Bürgermeisters für ihre oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine Auf-
wandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Ent-
schädigung beträgt fiir jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ver-
treten wird, ein Dreißigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin
oder des Bürgermeisters. Die Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung darf die Auf-
wandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nicht übersteigen.

s 2
Sitzungsgeld

( I ) Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten nach Maßgabe der
Entschädigungsverordnung ftir die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung,
der Ausschüsse denen sie angehören, der Fraktionen und Teilfraktionen, die der
Vorbereitung dieser Sitzungen dienen, an sonstigen in der Hauptsatzung der Gemeinde
bestimmten Sitzungen sowie für sonstige Tätigkeiten für die Gemeinde ein
Sitzungsgeld in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung.
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Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten
nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der
Ausschüsse, in die sie gewählt sind, und an Sitzungen der Fraktionen und
Teilfraktionen, die der Vorbereitung dieser Ausschusssitzungen dienen, ein
Sitzungsgeld in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung. Entsprechendes gilt für
stellvertretende Ausschussmitglieder, die nicht der Gemeindevertretung angehören, im
Vertretungsfall.

Gemeindevertreter/innen erhalten fiir die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse,
denen sie nicht angehören und an Sitzungen der Fraktionen und Teilfraktionen, die der
Vorbereitung dieser Ausschusssitzungen dienen, ein Sitzungsgeld in Höhe von 30 oÄ

des Höchstsatzes der Verordnuns.

s 3
Verdienstausfall

Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgem, Gemeinde-
vertreterinnen und -vertretem, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitgliedem
und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen und Mitgliedern der Beiräte ist der durch
die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der regel-
mäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit auf Antrag in der
nachgewiesenen Höhe gesondert zu erstatten. Femer ist der auf den entgangenen
Arbeitsverdienst entfallene Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit
dieser zu Lasten der oder des Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger
abgeführt wird. Sind die in Satz I genannten Personen selbständig, so erhalten sie fiir den
durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der
regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine
Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des
glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen festgesetzt wird. Der
Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je Stunde beträgt 45,00 €.

s 4
Abwesenheit vom Haushalt/Kinderbetreuung

(l) Ehrenbeamtinnen und -beamte, ehrenamtlich tatige Bürgerinnen und Bürger, Gemeinde-
vertreterinnen und -vertreter, die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder
und stellvertretenden Mitglieder von Ausschüssen und Mitglieder der Beiräte, die einen
Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je
Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tä-
tigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit
gesondert auf Antrag fiir jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. Der
Stundensatz dieser Entschädigung beträgt höchstens I I,00 €. Auf Antrag sind statt
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einer Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für eine

Vertretung im Haushalt zu ersetzen.

(2) Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemein-

devertreterinnen und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mit-
gliedern und stellvertretenden Mitgliedem von Ausschüssen und Mitgliedern der Beiräte

werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer durch die Wahrnehmung des Ehren-

amtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Betreuung von Kin-

dern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder pflegebedürftiger Angehöri-
ger gesondert erstattet. Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt höchstens I 1,00 €.

Dies gilt nicht für Zeiträume, fiir die entgangener Arbeitsverdienst aus unselbständiger
Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung nach $ 4 oder eine Entschädigung nach

Absatz 1 sewährt wird.

$ s
Reisekosten

Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgem,

Gemeindevertreterinnen und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden
Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen und Mitgliedern der Beiräte

ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den Regelungen des Bundesreisekosten-
gesetzes zu gewähren. Fahrkosten für die Fahrten zum Sitzungsort und zurück, höchstens
jedoch in Höhe der Kosten der Fahrt von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück,

werden gesondert erstattet. Bei Benutzung privateigener Kraflfahrzeuge richtet sich die Höhe

der Entschädigung nach den Sätzen des $ 6 Abs. 1 - 3 Bundesreisekostengesetz.

$ 6
Inkrafttreten

Die Entschädigungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig

tr i t t  $ 5 der Hauptsatzung vom 18.02.1991 ,zuletzt geändert durch Satzung vom 18.11.1999,

außer Kraft.

Bekdorf. den 22.1 0.2003

Bürsermeister
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